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1. Fördergegenstand der Bundesförderung effiziente Wärmenetze

Gefördert werden

• Alle notwendigen wärmenetzseitigen Voruntersuchungen und Planungen für ein Wärmenetz,

• Der Neubau von vollständigen Wärmenetzen wie auch die Transformation von bestehenden Wärmenetzen 

 Von der Projektidee bis zum Abschluss der Baumaßnahmen am Wärmenetzsystem

Förderrahmen

• Bis zum 14.09.2022 unter der Förderung Wärmenetzsysteme 4.0. 

• Seit dem 15.09.2022 ist Wärmenetzsysteme 4.0 durch die Bundesförderung für effiziente Wärmenetze (BEW) abgelöst worden

Ziel der neuen Förderrichtlinie

• Treibhausgasneutrale Wärmeversorgung bis 2045 (Einbindung erneuerbarer Energien und Abwärme in Fernwärmesysteme, 
Förderung von Effizienzsteigerungen in Wärmenetzen, Ausbau von erneuerbar gespeisten Fernwärmestrukturen)

• Adressatengerechtere Förderung von Transformationen und Großprojekten, 

• Flexibilisierung des Förderangebotes durch Einzelmaßnahmenförderung
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Fördergegenstand: 
• Förderung der Ausgaben für Machbarkeitsstudien oder Transformationspläne 

zur Errichtung neuer / Transformation bestehender Netze
• Ausgaben bis LP 4 analog zur HOAI förderfähig
• Antragsberechtigt sind Unternehmen, Kommunen, kommunale 

Unternehmen, Kommunale Zweckverbände, eingetragene Vereine, 
eingetragene Genossenschaften

Fördersummen:
• 50 % der Ausgaben für die Machbarkeitsstudie/Transformationsplan
• Maximal 2.000.000 € Fördersumme

Förderdauer:
• 1 Jahr ab dem Datum der Bescheidung. Auf Antrag ist eine Verlängerung um 

ein weiteres Jahr möglich
• Ausgezahlt wird nach dem Verwendungsnachweis.

Modul 1: Machbarkeitsstudien/ 
Transformationsplan

Modul 2: Systemische 
Investitionsförderung

Modul 3: Einzelmaßnahmen

Modul 4: Betriebskostenförderung

2. Fördersystematik
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Fördergegenstand: 
• Förderung der Ausgaben der Umsetzung eines Neubaus oder einer 

Transformation eines Wärmenetzes, welches spätestens bis 2045 
treibhausgasneutral sein muss

• Planungsleistungen ab LP 5 analog zur HOAI förderfähig
• Antragsberechtigt sind Unternehmen, Kommunen, kommunale 

Unternehmen, Kommunale Zweckverbände, eingetragene Vereine, 
eingetragene Genossenschaften

Fördersummen:
• Förderquote: 40 % der förderfähigen Kosten
• Maximal 100.000.000 € Fördersumme pro Antrag
• Die Förderung ist auf die Wirtschaftlichkeitslücke des Projektes begrenzt

Förderdauer:
• 4 Jahre ab dem Datum der Bescheidung. Auf Antrag ist eine Verlängerung 

um bis zu 2 Jahre ist möglich.
• Ausgezahlt wird anteilsmäßig, jährlich nach den jeweiligen Zwischen-

Verwendungsnachweisen.

Modul 2: Systemische 
Investitionsförderung

Modul 3: Einzelmaßnahmen

Modul 4: Betriebskostenförderung

Modul 1: Machbarkeitsstudien/ 
Transformationsplan

2. Fördersystematik
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Fördergegenstand: 
• Förderung einer förderfähigen Einzelmaßnahme im Wärmenetzsystem 

gemäß 4.3 der Richtlinie (spezifiziert im Kapitel 4.2.1 des technischen 
Merkblattes).  

• Planungsleistungen ab LP 5 analog zur HOAI förderfähig
• Antragsberechtigt sind Unternehmen, Kommunen, kommunale 

Unternehmen, Kommunale Zweckverbände, eingetragene Vereine, 
eingetragene Genossenschaften

Fördersummen:
• Förderquote: 40 % der förderfähigen Kosten
• Maximal 100.000.000 € Fördersumme pro Antrag
• Die Förderung ist auf die Wirtschaftlichkeitslücke des Projektes begrenzt

Förderdauer:
• 2 Jahre ab dem Datum der Bescheidung. Auf Antrag ist eine Verlängerung 

um bis zu einem weiteren Jahr möglich.
• Ausgezahlt wird nach dem Verwendungsnachweisen.

2. Fördersystematik

Modul 2: Systemische 
Investitionsförderung

Modul 3: Einzelmaßnahmen

Modul 4: Betriebskostenförderung

Modul 1: Machbarkeitsstudien/ 
Transformationsplan



2. Fördersystematik
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Fördergegenstand: 
• Betriebskostenförderung für Solarthermieanlagen oder strombetriebenen 

Wärmepumpen, die in eine Wärmenetz einspeisen und im Rahmen von Modul 2 
oder Modul 3 (7.2.4.1.b) investiv gefördert wurden 

• Gleicher Antragstellerkreis

Fördersummen:
• Solarthermie bekommen einen Förderzuschuss in Höhe von 1 ct/𝑘𝑊ℎ𝑡ℎ
• Wärmepumpenförderung ist  abhängig vom SCOP, abhängig von dem Bezug des 

Stromes und von den tatsächlichen Betriebskosten. Die Förderung ist gedeckelt 
auf maximal 9,2 ct/𝑘𝑊ℎUmgebungswärme

• Maximal 100.000.000 € Fördersumme pro Antrag
• Die Förderung ist auf die Wirtschaftlichkeitslücke des Projektes begrenzt

Förderdauer und Auszahlungsmodalität:
• 10 Jahre ab dem Datum der Inbetriebnahme der Anlage (Beantragung während 

der Bauphase). 
• Ausgezahlt wird auf Basis von Kalenderjahren. Stichtag ist der 31.12. Die 

Zwischennachweise sind bis spätestens 31.03. des Folgejahres einzureichen.

Modul 2: Systemische 
Investitionsförderung

Modul 3: Einzelmaßnahmen

Modul 4: Betriebskostenförderung

Modul 1: Machbarkeitsstudien/ 
Transformationsplan
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Transformationsplan/
Machbarkeitsstudie

Bau des 
Wärmenetzes

EinzelmaßnahmenPfad zur Treib-
hausgasneutralität

Modul 4

Bis zu 1 (+1) Jahr(e)
Zeitachse bis 2045

Bis zu 4 (+2) Jahre

konkrete Planung für 
die Umsetzung des 

angedachten Konzeptes

Erarbeiten des 
zeitlichen Rahmens zur 

Transformation/ 
Neubaus

Modul 1 Modul 2

Modul 3

Jeweilige Förderzeiträume
Je Einzelmaßnahme 

bis zu 2 (+1) Jahre
Je Anlage in der 

Betriebskostenförderung 10 Jahre

1. Fall: Zeithorizont im
grundständigen 

Bewilligungszeitraum 
von 4 Jahren für die 

Realisierung

100% treibhausgasneutral

3. Förderablauf für die Förderung von Wärmenetzen in der BEW
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Transformationsplan/
Machbarkeitsstudie

Maßnahmenpaket 1

EinzelmaßnahmenPfad zur Treib-
hausgasneutralität

Modul 4: Betriebskostenförderung

Bis zu 1 (+1) Jahr(e)
Zeitachse bis 2045

Je Maßnahmenpaket 
bis zu 4 (+2) Jahre

Definition von 
Maßnahmenpaketen

(konkrete Planung)

Erarbeiten des 
zeitlichen Rahmens zur 

Transformation/ 
Neubaus

…

Modul 1 Modul 2: Bau von Wärmenetzen (systemisch)

Modul 3: Einzelmaßnahmen

Maßnahmenpaket X bis 100% treibhausgasneutral

Jeweilige Förderzeiträume
Je Einzelmaßnahme 

bis zu 2 (+1) Jahre
Je Anlage in der 

Betriebskostenförderung 10 Jahre

Notwendige 
Anpassungen

2. Fall: Zeithorizont über 
den grundständigen 

Bewilligungszeitraum 
von 4 Jahren für die 
Realisierung hinaus

3. Förderablauf für die Förderung von Wärmenetzen in der BEW
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Antragsstellung Antragsbearbeitung

Online vor Vorhabenbeginn
Projektskizze,

Finanzierungsplan, usw.

Abhängig vom Modul 
Und von Umfang und Qualität 

der Unterlagen

Bescheidung
(ZWB)

Mit dem Datum des Bescheids darf 
mit der Maßnahme begonnen 

werden.

Verwendungsnachweis 
&  Auszahlung

Nach Fertigstellung der Maßnahme 
wird  deren Umsetzung inhaltlich und 

formal geprüft 

Unverbindliche 
Inaussichtstellung 
(nur in Modul II)

• Ermöglicht Beginn vor ZWB-Erlass
• Schriftliche Beantragung über das Onlineportal erforderlich
• Rechtsfolgen: -Maßnahmenbeginn auf eigenes Risiko,

-es besteht kein Anspruch auf die Bewilligung der Bundesmittel,
-Kosten ab Erlass der Inaussichtstellung förderfähig,

Vorabinformationen 
und Hilfestellungen 

des BAFAs

Optional
Projektskizze per E-Mail an 
waermenetze@bafa.bund.de

oder telefonische Fragen

Hinweis zum Vorhabenbeginn:
Abschluss eines  der Ausführung 
zuzurechnenden Liefer- und 
Leistungsvertrages

Optional

4. Förderverfahren

mailto:waermenetze@bafa.bund.de


5. Wo kann ich mich informieren?

• BAFA-Homepage: 

www.bafa.de

• BEW-Fachauskunft: 

06196/908  – 1026 

waermenetze@bafa.bund.de

• Antragsformulare/Online Portale

• Allg. Informationen
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